
Amtliche Bekanntmachung
Feststellung des Jahresabschlusses 2015

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 03.07.2017 
gemäß § 16 Abs. 3 EigBG das Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 
– Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – und des La-
geberichts für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) 
wie folgt festgestellt.

1 Feststellung des Jahresabschlusses

1.1 Bilanzsumme 16.200.053,00 3
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 - das Anlagevermögen 15.243.052,60 3
 - das Umlaufvermögen 949.068,26 3
 - die Rechnungsabgrenzungsposten          7.932,14 3

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 6.985.712,70 3
 - die Rückstellungen 534.217,00 3
 - die Verbindlichkeiten   8.510.495,99 3
 - die Rechnungsabgrenzungsposten      169.627,31 3

1.2 Jahresverlust - 2.692.460,88 3
1.2.1 Summe der Erträge 1.758.593,39 3
1.2.2 Summe der Aufwendungen 4.451.054,27 3

2 Behandlung des Jahresverlustes
 – zu tilgen aus der Rücklage   2.692.460,88 3

3 Verwendung der für das Wirtschaftsjahr 
 nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der 
 Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel 0 3

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen an 7 Arbeitstagen 
und zwar vom 17.07.2017 bis 25.07.2017 je einschließlich in der 
Zeit von 8.00 – 11.30 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr (montags und 
 donnerstags bis 17.00 Uhr, freitags bis 11.30 Uhr) beim Fachbereich 
Finanzen (Gebäude   Kreissparkasse, Bahnhofstraße 2, 3. Oberge-
schoss) und beim  Eigenbetrieb „Tuttlinger Hallen“ (Königstr. 39, 
Stadthalle) zur  Einsicht öffentlich aus.

Tuttlingen, den 10.07.2017

Michael Beck
Oberbürgermeister


